
GZ. RV/5100820/2013

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Dr. Ansgar Unterberger in der
Beschwerdesache Bf, Adresse, vertreten durch Teufer-Peyrl & Hennerbichler RA GesbR,
Pfarrgasse 20, 4240 B, gegen die Bescheide des FA Freistadt Rohrbach Urfahr vom
18.6.2013 (StNr. xx/xxx), betreffend KFZSt 10-12/2007, 1-12/2008, 1-12/2009, 1-12/2010,
1-12/2011, 1-3/2012 und 4-6/2012 zu Recht erkannt:

 

Der Beschwerde wird stattgegeben.

Die Bescheide werden aufgehoben.

 

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Nach § 1 NoVAG 1991 unterliegt der Normverbrauchsabgabe (NoVA) unter anderem
auch die Verwendung eines Fahrzeuges im Inland, wenn es nach dem Kraftfahrgesetz
zuzulassen wäre.

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 (KfzStG) unterliegen der
Kraftfahrzeugsteuer Kraftfahrzeuge, die auf Straßen mit öffentlichem Verkehr im Inland
ohne kraftfahrrechtlich erforderliche Zulassung verwendet werden (widerrechtliche
Verwendung).

Gemäß § 36 Kraftfahrgesetz 1967 (KFG) dürfen Kraftfahrzeuge unbeschadet der
Bestimmungen u.a. des § 82 KFG 1967 über die Verwendung von Kraftfahrzeugen mit
ausländischem Kennzeichen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nur verwendet werden,
wenn sie zum Verkehr (Anm. des Richters: im Inland) zugelassen sind (§§ 37 bis 39) oder
mit ihnen bewilligte Probe- oder Überstellungsfahrten (§§ 45 und 46) durchgeführt werden
und sie weitere hier nicht interessierende Voraussetzungen erfüllen.

Gemäß § 82 Abs. 8 KFG 1967 in der bis 23.4.2014 geltenden Fassung sind Fahrzeuge mit
ausländischem Kennzeichen, die von Personen mit Hauptwohnsitz oder Sitz im Inland in
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das Bundesgebiet eingebracht oder in diesem verwendet werden, bis zum Gegenbeweis
als Fahrzeug mit dauerndem Standort im Inland anzusehen. Die Verwendung solcher
Fahrzeuge ohne Zulassung gemäß § 37 KFG 1967 ist nur während eines Monates ab der
Einbringung in das Bundesgebiet zulässig.

Mit dem Erkenntnis VwGH 21.11.2013, 2011/16/0221 hat der Verwaltungsgerichtshof
entschieden, dass die Einbringung in das Bundesgebiet gemäß § 82 Abs. 8 KFG der
Einbringung gemäß § 79 KFG entspreche, sodass die Monatsfrist bis zur erforderlichen
inländischen Zulassung mit jeder Verbringung des Fahrzeugs ins Ausland oder in das
übrige Gemeinschaftsgebiet neu zu laufen beginne. Diese Rechtsprechung bekräftigte der
Verwaltungsgerichtshof mit seinem Erkenntnis VwGH vom 25.4.2016, 2015/16/0031.

Insoweit davon auszugehen ist, dass ein Fahrzeug regelmäßig monatlich in das
Ausland ausgebracht wird, beginnt die Monatsfrist immer wieder neu zu laufen und
es entsteht keine Zulassungsverpflichtung im Inland. Solche Fahrzeuge "wären somit
nicht zuzulassen" iSd NoVAG bzw werden sie nicht "ohne die erforderliche (inländische)
Zulassung" iSd KFZStG im Inland verwendet.

In derartigen Fällen liegt somit niemals eine widerrechtliche Verwendung, an die die
Steuerpflicht nach dem NoVAG 1991 bzw. dem KFZStG 1992 anknüpft, vor. Es kann
somit dahin gestellt bleiben, wer Verwender des Fahrzeuges ist und wo der Standort des
Fahrzeuges ist (in derartigen Fällen kann auch nie § 79 KFG 1967 greifen). Mittelpunkt
der Lebensinteressen des Verwenders bzw. dessen Sitz oder eine mögliche Widerlegung
einer Standortvermutung sind ohne Belang. 

Die in Reaktion auf das erstgenannte Erkenntnis des VwGH mit BGBl I 2014/26 erfolgte
Novellierung des § 82 Abs. 8 KFG 1967 (am 23.4.2014 kundgemacht) ist hinsichtlich ihrer
Rückwirkungsanordnung vom Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 02.12.2014, G
72/2014, als verfassungswidrig aufgehoben worden. 

Damit ist die mit BGBl I 2014/26 erfolgte Novellierung des § 82 Abs. 8 KFG 1967 erst
am 24.04.2014 in Kraft getreten und ist im Beschwerdefall die Monatsfrist des § 82
Abs. 8 KFG 1967 im Sinne der vorzitierten Erkenntnisse des VwGH als unterbrechbar
zu verstehen. Der durch das BGBl I 2014/26 eingefügte Satz ("Eine vorübergehende
Verbringung aus dem Bundesgebiet unterbricht diese Frist nicht.") ist somit erst auf
Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 23.4.2014 verwirklicht wurden.

Bei Selbstberechnungsangaben wie die KFZSt und die NoVA ist eine Festsetzung der
Abgabe durch die Behörde gemäß § 201 BAO nur zulässig, wenn der Abgabepflichtige,
obwohl er dazu verpflichtet wäre, keine oder eine unrichtige Selbstberechnung
einreicht. Ist der Abgabepflichtige mangels Entstehen einer Steuerpflicht zu keiner
Selbstberechnung verpflichtet, darf auch keine Festsetzung durch die Behörde erfolgen.

Bf (in der Folge: Bf) ist seit 16.10.1982 in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldet. Nach
dem Tod des Vaters pflegte die Bf ihre in A (Tschechien) ansässige Mutter. Die Wohnung,
in welcher die Mutter der Bf zu dieser Zeit wohnte, wurde 1996 laut Auszug aus dem
Liegenschaftskataster von der Bf gekauft. Ab dem Jahr 2006 benötigte die Mutter der Bf
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aufgrund ihrer Herz- bzw. Augenkrankheit, welche in den beglaubigten Übersetzungen
der Gesundheitsdokumentation für die Österreichische Gebietskrankenkasse sowie
der Bestätigung der Augenärztin der Mutter der Bf genau beschrieben wurden, ständige
Pflege. Zu diesem Zweck hielt sich die Bf für ca. 5 Tage jede Woche in A auf, und wurde
ihr deshalb auch eine "Dauerwohnsitzmeldung" für Tschechien ausgestellt. Im vom
Magistrat der Stadt A am 20.3.2006 für die Bf ausgestellten Personalausweis ist die oben
genannte Wohnung als Wohnadresse der Bf angeführt. 

In einem Mail vom 23.5.2016 wurde dem Amtsvertreter mitgeteilt, dass nach der
Aktenlage offensichtlich auch das Finanzamt von diesen regelmäßigen Ausbringungen
ausgehe und der Beschwerde aufgrund der VwGH-Rechtsprechung zur Monatsfrist des §
82 Abs. 8 KFG 1967 somit stattzugeben sein werde. Daraufhin wurde dem BFG mitgeteilt,
dass seitens des Finanzamtes keine Bedenken gegen die beabsichtigte Vorgangsweise
bestünden.

Nach Ansicht des Richters steht somit fest, dass die Bf regelmäßig zumindest monatlich
das Fahrzeug in das Ausland verbracht hat und somit in den strittigen Zeiträumen keine
Zulassungspflicht mit den daran anknüpfenden Steuerpflichten im Inland entstanden ist.
Aufgrund des Nichtvorliegens einer Steuerpflicht war die Bf nicht zur Selbstberechnung
der gegenständlichen Abgaben verpflichtet. Eine Festsetzung durch die Behörde war
daher jedenfalls unzulässig, weshalb die Bescheide gemäß § 279 Abs. 1 BAO ersatzlos
aufzuheben waren.

 

Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

Da im Beschwerdefall keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu lösen
waren, ist die Revision nicht zulässig. Zu dieser Rechtsfrage liegt die aktuelle Judikatur
des Verwaltungsgerichtshofes (Erkenntnis vom 9.12.2013, Zl. 2011/16/0221, und vom
25.4.2016, Ro 2015/16/0031) vor.

 

 

Linz, am 7. Juni 2016

 


